
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  06. Oktober 2008 

 

 

A U S H A N G 
 

 

Erwerb eines zweiten Bachelor-Grades 

Nach dem Erwerb eines ersten Bachelor-Grades an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 

Fakultät kann ein zweiter Bachelor-Grad erworben werden. Voraussetzung für den Erwerb eines 

zweiten Bachelor-Grades ist die 

Immatrikulation in den Studiengang 

in dem der zweite Bachelor-Grad angestrebt wird. Es werden alle Leistungspunkte aus dem ersten 

Bachelor-Abschluss anerkannt, die Bestandteil des Studienplans des Studiengangs sind, in dem 

der zweite Bachelor-Grad angestrebt wird. Nicht anerkannt wird die Bachelor-Arbeit. 
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